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Themen

1. Kurzübersicht Rahmenbedingungen

2. Verfahren und Organisation

3. Wesentliche Inhalte der Gesamtrevision

4. Weiteres Vorgehen – Mitwirkungsauflage 
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Anlass zur Ortsplanungsrevision

Ø Übergeordnete Vorgaben haben sich geändert – 
Siedlungsentwicklung nach Innen fördern

- Neues Raumplanungsgesetz fokussiert auf Siedlungsentwicklung nach innen 

- Begrenzung des Siedlungsgebietes – Erhalten des Kulturlandes

- Zu grosse Bauzonen sind zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG)

- Einzonungen sind nur möglich, wenn die Potenziale innerhalb des 
bestehenden Siedlungsgebietes nicht ausreichen, um die 
Bevölkerungsentwicklung aufzufangen.

Ø Zusammenführung der bisherigen Ortsplanungen – aktuelle 
Planungsgrundlagen für Bauherrschaften und Gemeindebehörden

- Derzeit gelten 7 verschiedene Ortsplanungen, welche teilweise über 

40-jährig sind.
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Revision Raumplanungsgesetz (RPG1) 
2014

Kantonaler Richtplan Siedlung und 
Kantonales Raumplanungsgesetz 

(KRG) 2019

Kommunales Räumliches Leitbild 
(Strategie) und Revision Ortsplanung 

(Massnahmen)

Bund

Kanton

Gemeinde

Ø Ziel: 
Siedlungsentwicklung 
nach innen lenken

Ø 61% Ja-Stimmen in GR

Ø Planerische und 
rechtliche Instrumente 

Ø Vorgaben an die 
Gemeinden

Ø Behördenwegleitende 
bzw. 
eigentümerverbindliche 
Umsetzung

Anlass zur Ortsplanungsrevision
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Zonenpläne und 
Generelle 

Gestaltungspläne

Rahmenbedingungen Raumplanungsgesetz Bund und Kanton

Kommunales räumliches Leitbild Albula/Alvra

Umsetzung in der Nutzungsplanung

Generelle 
Erschliessungs-

pläne
Baugesetz

Einordnung
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Anlass zur Ortsplanungsrevision

Ø Ziele

- Schaffen von Planungs- und Rechtssicherheit durch eine «RPG1-
konforme» Ortsplanung

- Planerische Voraussetzungen schaffen für die erwünschte 

räumliche Entwicklung der Gemeinde Albula/Alvra

- Massnahmen zur Baulandmobilisierung zwecks genügendem 

Angebot an Bauland für den Wohnungsbau (Einzonungen nur bei 

konsequenter Mobilisierung der Reserven möglich).

- Sorgfältiger Umgang mit den historischen Strukturen unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse an zeitgemässen Wohnraum
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Anlass zur Ortsplanungsrevision

Ø Situation Brienz/Brinzauls und Vazerol

- Die Planfenster Brienz/Brinzauls und Vazerol werden 
noch zurückgestellt, bis Klarheit über die künftige 

Gefährdungssituation besteht.
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Verfahren und Organisation



12. 07. 2012
Arosa Masterplanung

| Seite 1102.05.2024
Gemeinde Albula/Alvra

| Seite 11

Organisation
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Bisheriger Verfahrensablauf

Kommunales räumliches Leitbild (KRL)  2019 / 2020

Erarbeitung Entwürfe Planungsmittel 2020 / 2021

Einbezug der Begleitgruppe   2020 / 2021

Kantonale Vorprüfung   Jan. 2022 – Okt. 2023

Überarbeitung Vorlage nach Vorprüfung Nov. 2023 – April 2024

Informationsveranstaltung   2. Mai 2024

Mitwirkungsauflage    60 Tage ab 10. Mai 2024

Eingaben sind schriftlich oder per E-Mail 
an die  Gemeinde Albula/Alvra zu richten info@albula-alvra.ch
 
Telefonische Auskünfte 081 681 12 44

mailto:info@albula-alvra.ch


12. 07. 2012
Arosa Masterplanung

| Seite 1302.05.2024
Gemeinde Albula/Alvra

| Seite 13

Ø Bevölkerungszahl halten und leicht steigern

Ø Die Gemeinde Albula/Alvra wird als attraktiver Wohn-, 
Arbeits- und Ferienstandort gestärkt. 

Ø Eine angemessene Weiterentwicklung wird in sämtlichen 
Fraktionen ermöglicht. 

- Bis 2035 wird eine leicht zunehmende bzw. mindestens stabile 

Bevölkerungszahl angestrebt.

- Die Fraktionen verfügen jeweils über ein angemessenes Angebot 
an verfügbaren Baustandorten für Ortsansässige.

- Die Gemeinde nutzt ihren Standortvorteil im Einzugsgebiet der 

Tourismusräume Lenzerheide und Davos.

Ziele und Strategien gemäss Leitbild
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Umsetzung 
Raumplanungsgesetz (RPG1) 

in der Ortsplanung
Siedlungsentwicklung nach 

Innen

(B) 

Verfügbarkeit 
des Baulandes 
sicherstellen 

(C) 

Bauzone 
haushälterisch 

nutzen

(A) 
Bauzone auf den 

Bedarf der 
nächsten 15 Jahre 

ausrichten

(D) 
Baugesetz den 

übergeordneten 
Vorgaben 
anpassen

Hauptthemen der Vorlage
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Auszug eidg. 
Raumplanungs-
gesetz

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten

Ø Bevölkerungsprognose Albula/Alvra

2039: - 90 
Einwohner
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(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten

Ø Bauzonenreserven Albula/Alvra (total 15 ha)
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Bedarf

Reserven

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten

Einwohnerentwicklung gemäss 
kantonaler Bevölkerungsprognose
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Ø Feststellungen zur Bauzonengrösse

- Die bestehenden Bauzonenreserven (15 ha) entsprechen einer 

Kapazität von 400 zusätzlichen Einwohnern bzw. 170 Bauplätzen. 

- Aufgrund der negativen Bevölkerungsprognose ist die Bauzone 
damit überdimensioniert.

- Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bauzone im erforderlichen Mass 

zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG)

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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Feststellungen der Gemeinde hinsichtlich der (negativen) 
Bevölkerungsprognose

- Die Entwicklung der letzten Jahre verlief positiver als 
prognostiziert.

- Die Fraktionierung ist zu berücksichtigen.

- Es besteht eine konstante Nachfrage nach Erstwohnraum.

- Die Gemeinde sieht Mobilisierungsmassnahmen vor, um die 
Verfügbarkeit von Bauland sicherzustellen.

- Die weiteren Standortvorteile (Schulstandorte, öffentlicher 
Verkehr, Baulandpreise etc.) sind zu berücksichtigen.

Ø Die Gemeinde geht aus diesen Gründen von einer positiven 
Bevölkerungsentwicklung und einem höheren Baulandbedarf aus.

Ø Dennoch ist eine Reduktion der Bauzone vorzunehmen.

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten



12. 07. 2012
Arosa Masterplanung

| Seite 2102.05.2024
Gemeinde Albula/Alvra

| Seite 21

Grundsätzliches Vorgehen bei der Bauzonenreduktion 
(kantonale Wegleitung)

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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Ø Fazit zur Bauzonengrösse

- Die Bauzonenreserven werden in vorliegender Revision 

um 8.8 ha reduziert, es verbleibt eine Reserve von 8.7 ha.

- Die Bauplätze werden in vorliegender Revision von 170 

auf 87 reduziert.

- In sämtlichen Fraktionen verbleibt eine angemessene 

Bauzonenreserve

- Aus Sicht des Kantons wären weitere Auszonungen 

vorzunehmen.

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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Ø Bauzonenreserve Stand Mitwirkung

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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Ø Bauzonenreserve Stand Vorprüfung (8.6 ha in WMZ)

Ø Einwohnerkapazität: 298 Einwohner (+ 20 Einwohner pro Jahr in 15 
Jahren)

(A) Bauzone auf den Bedarf ausrichten
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Umsetzung 
Raumplanungsgesetz (RPG1) 

in der Ortsplanung
Siedlungsentwicklung nach 

Innen

(B) 

Verfügbarkeit 
des Baulandes 
sicherstellen 

(C) 

Bauzone 
haushälterisch 

nutzen

(A) 
Bauzone auf den 

Bedarf der 
nächsten 15 Jahre 

ausrichten

(D) 
Baugesetz den 

übergeordneten 
Vorgaben 
anpassen

Hauptthemen der Vorlage
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Ø Rahmenbedingungen

- Bauland soll innert einer bestimmten Frist seiner Bestimmung, 

nämlich der Überbauung, zugeführt werden.

- Mit den Massnahmen zur Baulandmobilisierung wird die 

Verfügbarkeit des für eine positive Bevölkerungsentwicklung 
erforderlichen Baulandes sichergestellt. 

- Einzonungen dürfen nur vorgenommen werden, wenn trotz 
Innenentwicklung und konsequenter Baulandmobilisierung ein 

Bedarf besteht.

(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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Auszug eidg. 
Raumplanungs-
gesetz

(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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Ø Revision kant. Raumplanungs-
gesetz (KRG) vom Grossen Rat 
beschlossen am 25.10.2018.

Ø Verfahren und Modalitäten sind 
abschliessend im KRG geregelt.

(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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Verfahren richtet sich nach kantonalem Raumplanungsgesetz (KRG)

Gesetzliche Bauverpflichtung gilt ab Rechtskraft der Planung 
(Frist: 2 - 8 Jahre)

Nach unbenütztem Ablauf der Frist kann die Gemeinde ein gesetzliches 
Kaufrecht ausüben, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

-  es liegt eine ausgewiesene Nachfrage nach Baugrundstücken vor

-  eine Nachfrist von 2 Jahren ist ungenutzt abgelaufen

-  es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der 
Übernahme

(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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Umsetzung in der Gemeinde Albula/Alvra:

- Selbständig überbaubare Parzellen und Parzellenteile 
unterliegen der Baulandmobilisierung.

- Maximal zulässige Frist gemäss kantonalem Recht (8 Jahre + 
Nachfrist)

Ausübung Kaufrecht (oder anderer Massnahmen) ist eine 
«kann-Bestimmung»; die Gemeinde muss nicht.

(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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(B) Verfügbarkeit des Baulandes sicherstellen
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Umsetzung 
Raumplanungsgesetz (RPG1) 

in der Ortsplanung
Siedlungsentwicklung nach 

Innen

(B) 

Verfügbarkeit 
des Baulandes 
sicherstellen 

(C) 

Bauzone 
haushälterisch 

nutzen

(A) 
Bauzone auf den 

Bedarf der 
nächsten 15 Jahre 

ausrichten

(D) 
Baugesetz den 

übergeordneten 
Vorgaben 
anpassen

Hauptthemen der Vorlage
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(C) Bauzone haushälterisch nutzen
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Ø Ziel: Voraussetzungen schaffen, um die bestehenden Bauzonen 
möglichst gut auszunützen zu können

(C) Bauzone haushälterisch nutzen
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Hoher Baulandverbrauch

1‘000 m²

900 m²

500 m²500 m²

900 m²

Optimierte Nutzung des Baulandes

Quartierstrasse Quartierstrasse

Pflicht zur Mindestausnützung von 80% (Etappierung zulässig)

(C) Bauzone haushälterisch nutzen
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Umsetzung 
Raumplanungsgesetz (RPG1) 

in der Ortsplanung
Siedlungsentwicklung nach 

Innen

(B) 

Verfügbarkeit 
des Baulandes 
sicherstellen 

(C) 

Bauzone 
haushälterisch 

nutzen

(A) 
Bauzone auf den 

Bedarf der 
nächsten 15 Jahre 

ausrichten

(D) 
Baugesetz den 

übergeordneten 
Vorgaben 
anpassen

Hauptthemen der Vorlage
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Ø Bisher 7 Baugesetze – schwierig und aufwändig in der Anwendung für 
Bauherrschaften und Behörden

Ø Vorschriften entsprechen oft nicht mehr den übergeordneten 
Vorgaben.

(D) Gesamtrevision Baugesetz 
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(D) Gesamtrevision Baugesetz 

Bisher: 31 Zonenarten Neu: 8 Zonenarten 
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Ø Vereinheitlichung der Regelungen 
(z.B. Pflichtparkplätze, Gestaltung von Bauten, Abstandsvorschriften)

Ø Anpassung an die übergeordnete Gesetzgebung

Ø Thema Mehrwertabgabe: Gemeinde bleibt beim kantonalen Minimum 
(keine Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen)

(D) Gesamtrevision Baugesetz 
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Weitere wichtige Inhalte 
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Konzept Ortsbilder

Ausgangslage:

- Alvaschein, Alvaneu Dorf, Mon und Tiefencastel sind 
Ortsbilder von nationaler Bedeutung

- Weitere Ortsbilder mit regionaler Bedeutung

- Bisher keine einheitliche Regelung zum Ortsbild

- Inventar Denkmalpflege GR
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Konzept Ortsbilder
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Konzept Schutzzonen

Grundlagen: Biotop-Inventar 2019 und Richtpläne

Wichtige Schutzzonen:
- Trockenstandortszone 

- Naturschutzzone, Landschaftsschutzzonen 

- Gewässerräume

- Grundwasser- und Quellschutzzonen

- Archäologiezonen / Archäologische Schutzzonen

- Gefahrenzonen
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Konzept Schutzzonen

Beispiel Trockenwiesen und -weiden
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Weiteres Vorgehen
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Öffentliche Mitwirkungsauflage ab 10. Mai 2024 (60 Tage)

Eingaben sind schriftlich oder per E-Mail 
an die Gemeinde Albula/Alvra zu richten info@albula-alvra.ch 

Telefonische Auskünfte 081 681 12 44

Sprechstunden während Auflagefrist Di, 4. Juni:  13-16 Uhr
(Anmeldung erforderlich) Do, 27. Juni:  8-12 Uhr

Auswertung der Mitwirkung Sommer 2024

Weiteres Vorgehen

mailto:info@albula-alvra.ch
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Fragerunde

Fragen im Saal 

Fragen per E-Mail medien@albula-alvra.ch

Fragen und Anmerkungen in dieser Veranstaltung 
gelten nicht als Eingaben zum Mitwirkungsverfahren.

Eingaben zum Mitwirkungsverfahren sind schriftlich 
oder per E-Mail an die Gemeinde Albula/Alvra zu 
richten: 
 info@albula-alvra.ch 

mailto:medien@albula-alvra.ch
mailto:info@albula-alvra.ch
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Öffentliche Mitwirkungsauflage ab 10. Mai 2024 (60 Tage)

Eingaben sind schriftlich oder per E-Mail 
an die Gemeinde Albula/Alvra zu richten info@albula-alvra.ch 

Telefonische Auskünfte 081 681 12 44

Sprechstunden während Auflagefrist Di, 4. Juni:  13-16 Uhr
(Anmeldung erforderlich) Do, 27. Juni:  8-12 Uhr

Auswertung der Mitwirkung Sommer 2024

Weiteres Vorgehen

mailto:info@albula-alvra.ch



